
 

GUT ZU WISSEN FÜR REISEN  
IN UNSERE REGION 

 
 
Welche Einreiseregeln gelten? 
 
Für die Einreise nach Österreich gelten keine Vorgaben. 
 
Braucht man als Gast einen G-Nachweis für die Unterkunft? 

Es wird kein G-Nachweis für die Unterkunft benötigt.  
 
Wo kann man in der Region Corona-Tests machen? 
 
PCR-Gurgeltests vom Land Tirol: 
Für die Testabholung in den Supermärkten der Spar- oder MPreis-Filialen ist eine vorherige 
Registrierung per Online-Applikation erforderlich, die über www.tirol.gv.at/tirolgurgelt aufrufbar ist. Pro 
Monat kann jede (registrierte) Person mit einer Aufenthaltsadresse (Adresse der Unterkunft) in Tirol 5 
PCR-Gurgeltests kostenfrei beziehen. Innerhalb von 24 Stunden ist pro Person eine Testdurchführung 
möglich. Die Gurgeltest-Entnahme- bzw. Rückgabestationen befinden sich jeweils im Kassabereich.  
Zur Auswertung werden die PCR-Gurgeltests an allen Standorten 1x täglich abgeholt. Das 
Testergebnis wird an die jeweilige Email-Adresse oder per SMS innerhalb von 24 Stunden übermittelt.  
Hier zur Schritt-für-Schritt-Anleitung Bei Fragen steht die kostenlose Hotline des Landes unter  
Tel. 0800/803030 zur Verfügung.  
 
In der Apotheke Seefeld sind nach Terminvereinbarung Antigentests um € 25,- (für Gäste wie auch  
für Versicherte mit österreichischer E-Card) erhältlich. Auch einige regionalen Ärzte bieten Antigen- 
und PCR-Tests an – Termine nach vorheriger Vereinbarung.  
 
Was ist, wenn ich im Urlaub Symptome entwickle und/oder positiv getestet werde? 

Bei einem positiven Test, sondern Sie sich ab, sofern Sie sich krank fühlen oder Symptome haben. 
Details zum Vorgehen erfahren Sie über die Gesundheitshotline 1450. Es gilt eine Meldepflicht der 
Infektion. 
Für Infizierte, die keine Symptome haben, gelten Verkehrsbeschränkungen: FFP2-Maskenpflicht beim 
Zusammentreffen mit anderen Personen (Ausnahme: im Freien mit 2 Meter Abstand); kein Zutritt u.a. 
in Spitälern, Heimen, Kindergärten, Volkschulen, Horten (Ausnahme: Beschäftigte dieser 
Einrichtungen); Dauer der Verkehrsbeschränkungen: 10 Tage, nach 5 Tagen Freitesten (mittels PCR-
Test) möglich. 
 
Welche Regeln gelten in Geschäften und bei Dienstleistern? 
 
Derzeit keine Maskenpflicht.  
 
Wo muss ich eine FFP2-Maske tragen? 
 
Eine FFP2-Maskenpflicht gilt derzeit in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen. 
Ausgenommen hiervon sind neben Personen, denen das Tragen einer Maske aus gesundheitlichen 
Gründen nicht zugemutet werden kann, Kinder bis zum 6. Lebensjahr. Kinder zwischen 6 und 14 
dürfen auch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tirol.gv.at/tirolgurgelt
https://upload.seefeld.com/vermieter/infomail/Anleitung_Gurgeltests.pdf
https://www.seefeld.com/tirol-service/aktuelles-zum-corona-virus/screening-station


 
 
Was ist für die Rückreise zu beachten? 
 
Es gibt keine Vorgaben. Bei Interesse können auch alle Gäste folgendes PCR-Gurgeltest-Modell vom 
Land Tirol in Anspruch nehmen: 
 
PCR-Gurgeltests vom Land Tirol: 
Für die Testabholung in den Supermärkten der Spar- oder MPreis-Filialen ist eine vorherige 
Registrierung per Online-Applikation erforderlich, die über www.tirol.gv.at/tirolgurgelt aufrufbar ist. Pro 
Monat kann jede (registrierte) Person mit einer Aufenthaltsadresse (Adresse der Unterkunft) in Tirol 5 
PCR-Gurgeltests kostenfrei beziehen. Innerhalb von 24 Stunden ist pro Person eine Testdurchführung 
möglich. Die Gurgeltest-Entnahme- bzw. Rückgabestationen befinden sich jeweils im Kassabereich.  
Zur Auswertung werden die PCR-Gurgeltests an allen Standorten 1x täglich abgeholt. Das 
Testergebnis wird an die jeweilige Email-Adresse oder per SMS innerhalb von 24 Stunden übermittelt.  
Hier zur Schritt-für-Schritt-Anleitung Bei Fragen steht die kostenlose Hotline des Landes unter  
Tel. 0800/803030 zur Verfügung.  
 
In der Apotheke Seefeld sind nach Terminvereinbarung Antigentests um € 25,- (für Gäste wie auch  
für Versicherte mit österreichischer E-Card) erhältlich. Auch einige regionalen Ärzte bieten Antigen- 
und PCR-Tests an – Termine nach vorheriger Vereinbarung.  
 
Die Rückreisebestimmungen hängen immer von den Herkunftsländern ab:  
 
Rückreise von österreichischen Gästen: Aus der unserer Region kann ohne Auflagen in den 
österreichischen Heimatort zurückgekehrt werden.  
Rückreise in die Schweiz: Für die Rückreise gibt es keine Auflagen.  
Rückreise nach Deutschland: Für die Rückreise gibt es keine Auflagen. 
Rückreise nach Italien: Für die Rückreise gibt es keine Auflagen. 
 
Gerne finden Sie hier die aktuelle Übersicht mit allen Informationen für Reiserückkehrer aus Tirol (im 
Detail für: Deutschland, Niederlande, Großbritannien, Schweiz, Tschechien, Belgien, Polen, Ungarn, 
Italien, Dänemark, Russland, Frankreich, USA, Rumänien, Schweden). 
 
 
Informationsstand: 5.10.2022. Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Entwicklungen. 
Kontakt für Detailfragen: Informations- und Mobilitätszentrum Seefeld, Tel.: 0043/50880,  
Email: region@seefeld.com. 

 

http://www.tirol.gv.at/tirolgurgelt
https://upload.seefeld.com/vermieter/infomail/Anleitung_Gurgeltests.pdf
https://www.seefeld.com/tirol-service/aktuelles-zum-corona-virus/screening-station
https://www.austriatourism.com/oew-global/aktuelle-ein-und-ausreisebestimmungen/
mailto:region@seefeld.com

